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Was uns interessiert:

Namensänderung wiedereingebürgerter Schweizerinnen

Nach dei- parlamentarischen Behandlung des bundesrätlichen schrift-
liehen Berichts zum Postulat Leupin über die Aenderung des Familien-
namens bei als Schweizerinnen wiedereingebürgerten Frauen erlässt nun
der Bundesratin dieser Angelegenheit ein Kreisschreiben an die
Kantone. Darin wird auf die durch Art. 30 des ZGB gebotene Möglichkeit
hingewiesen, wonach bei der Wiedererlangung des Schweizerbürgerrechts
die Regierung des Heimatkantons der Witwe und der geschiedenen Frau
die Aenderung des Namens, hier also die Rückkehr zum Mädchennamen,
bewilligen kann. Es könne der Frau überlassen werden, ob sie zu ihrem
früheren Familiennamen zurückkehren wolle oder nicht. Der Bundesrat
sieht aber kein Hindernis, die Namensregelung mit der Wiedereinbür-
gerung zu verbinden. Da einzelne Kantone für eine Namensänderung
ansehnliche Gebühren verlangen, ersucht der Bundesrat die Kantons-
regierungen, in den genannten Fällen die Namensänderung, wenn nicht
kostenlos, so doch gegen eine möglichst bescheidene Gebühr zu bewilligen.

Frauen und Familienleben in Schweden

Aus dem Bericht der Schwedinnen anlässlich ihres Besuches bei uns
(siehe Staatsbürgerin No. 9, 1948).

Die Schwedinnen sind seit langem Vollbürgerinnen, Gemeinderätin-
nen seit 1918 (stimmberechtigt für Gemeindewahlen sogar schon seit 1862),
im Parlament seit 1921. Sie haben für die Verwaltung des Landes ihre
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Eigenschaften mitgebracht, ihre auch dem kleinen Ding zugewandte Sor-
ge, ihre Liebe fürs Kind, für die Schwachen und Entrechteten. So haben
sie Kind erschutzgesetze ins Leben gerufen, sie haben den kommunalen
Wohnbau unterstützt, im Kampf gegen die Tuberkulose Heimpflegerin-
nen eingesetzt u.a.m.

Wie überall in Europa, ist der Mangel an Arbeitskräften auch in
Schweden fühlbar; trotzdem ist nur ein Fünftel der verheirateten Frauen
ausserhalb des Hauses beschäftigt, und die Statistik weist sogar einen
leichten Rückgang der verheirateten Berufstätigen auf.

Ob die Mitarbeit der Frauen am gesamten öffentlichen Leben dem Fa-
milienleben geschadet habe Die Schwedinnen (unter ihnen die Vizepräsi-
dentin des Frederika-Bremer-Bundes, Mutter von 7 Kindern und Gross-
mutter von 35 Enkelkindern verneinen es. Wie anderswo leidet die Fami-
lie in Schweden auch unter dem Mangel an Hilfskräften, aber die Frauen
wissen sich auf verschiedene Weise zu helfen. Sie pflegen ihr Heim
und widmen der Erziehimg der Kinder ihre besten Kräfte. Staatsbürger-
liehe Erziehung kann im Hause beginnen, wo die Mutter als Vollbürgerin
bereichernd wirkt. Verschiedene Staatsmänner haben mit Objektivität
hervorgehoben, dass die Mitarbeit der Frau sich wohltuend für die Nation
ausgewirkt habe und dass die zu Aemtern Gewählten Eigenschaften mit-
gebracht haben, die sie auch anderswo auszeichnen: Gewissenhaftigkeit
und Ausdauer.

Die schwedische Familie leidet auch an einem allgemeinen Uebel:
der geschiedenen Ehe. Aber seine Ursache liegt nicht im Frauenstimm-
recht, sagten die Besucherinnen, die taktvoll nicht hervorhoben, dass die
frauenstimmrechtslose Schweiz einen traurigen Rekord in der Zahl der
Scheidungen aufweist F. S.

Wohin in Zürich?
Für Tage der Erholung

ins Kurhaus Zürichberg, OreZZistr. 21, Zürich 7, Tel. 32 72 27

Kurhaus RigibZicfc, Krattenturmstr. 59, Zeh. 6, Tel. 26 42 74

herrliche Lage am IFa/drand, Stadtnähe
mit guten Tramrerbindungen

Für Sitzungen, Zusammenfeün/te
ins alhohol/reie Restaurant Karl der Grosse

Kirchgasse 14 Zürich 1 Tel. 32 08 10

Zürcher Frauenverein für alkoholfreie Wirtschaften
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